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K 008 DGB-Bezirksvorstand Baden-Württemberg

Beschluss des DGB-Bundeskongresses
Erledigt durch Antrag S 001

Konkretisierung und Evaluation der DGB-Strukturreform

Der DGB-Bundeskongress möge beschließen:

Der 19. Ordentliche DGB-Bundeskongress möge beschließen:

Die Reform der DGB-Strukturen ist in ihren Grundzügen entschieden und Grundlage unseres weiteren Handelns.

Bei der weiteren Konkretisierung des Organisationsaufbaus muss die Präsenz vor Ort und das Mandat als politische
Spitzenorganisation in wichtigen gesellschaftlichen Bereichen im Mittelpunkt stehen.

Das bedeutet:

• Damit der DGB vor Ort ein Gesicht behält bzw. bekommt, ist der Ausbau eines flächendeckenden Netzes von
ehrenamtlichen Kreisvorständen eine der wichtigsten Aufgaben der neuen DGB-Bezirke bzw. -Regionen.

• Den Bezirks-, Regions- und Kreisvorständen gehören neben den VertreterInnen der Einzelgewerkschaft jeweils
eine stimmberechtigte VertreterIn der Jugend, der Frauen, der SeniorInnen und der Erwerbslosen an.

• Als Voraussetzung hierfür ist die Entwicklung und Verankerung ehrenamtlicher Strukturen im Bereich der
Jugend, der Frauen, der Erwerbslosen und SeniorInnen.

• Sechs Wochen vor Antragsschluss zu den DGB-Bezirkskonferenzen soll eine Evaluation der Erfahrung mit der
Bildung der DGB-Regionen abgeschlossen und der organisationsinternen Diskussion zugänglich gemacht wer
den.


